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(2) Außerhalb der Hauptverhandlung entscheiden wäh
rend der Tagung die richterlichen Mitglieder des Schwur
gerichts; außerhalb der Tagung entscheidet die Straf
kammer des Landgerichts.

Berufung der Richter.
§83

(1) Vor Beginn des Geschäftsjahrs ernennt der Präsi
dent des Oberlandesgerichts für jede Tagung des Schwur
gerichts aus der Zahl der Mitglieder des Oberlandes
gerichts oder der in seinem Bezirk angestellten Richter 
einen Vorsitzenden des Schwurgerichts.

(2) In gleicher Weise ernennt der Präsident des Land
gerichts für jede Tagung des Schwurgerichts aus der Zahl 
der Mitglieder des Landgerichts und der in seinem Bezirk 
angestellten Amtsrichter einen Stellvertreter des Vor
sitzenden, die übrigen richterlichen Mitglieder und ihre 
Stellvertreter.

(3) Wird im Laufe des Geschäftsjahrs eine Schwur
gerichtstagung erforderlich, für die richterliche Mitglieder 
nicht ernannt worden sind, so können sie nachträglich er
nannt werden. Ebenso können nachträglich Stellvertreter 
ernannt werden, wenn eine Vertretung erforderlich wird 
und die regelmäßigen Vertreter verhindert sind.

(4) Solange noch nicht bestimmt ist, wann das Schwur
gericht Zusammentritt, erledigt der Vorsitzende der Straf
kammer des Landgerichts die in diesem Gesetze und in 
der Strafprozeßordnung dem Vorsitzenden zugewiesenen 
Geschäfte. Das gleiche gilt, nachdem die Tagung ge
schlossen ist.

§§ 84-86 
( aufgehoben)

Anm.t Vgl. Anm. zu § 28.
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